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Modul-Bezeichnung Diagnostik und Evaluation 

Modul-Code Psy-M-102N 

Modul-Verantwortliche*r Leiter*in des Fachgebietes Forschungsmethodik, Diagnostik und 

Evaluation  

Teilnahmevoraussetzungen - 

Veranstaltung/en,  

Leistungspunkte (LP) 

und Zeitaufwand 

Veranstaltung (LP) Präsenz Selbststudium 

V Diagnostik und Evaluation  

(4 LP) 

2 SWS (30 h) 90 h 

S Vertiefungsseminar Diagnostik 

und Methoden (3 LP) 

2 SWS (30 h) 60 h 

Gesamt: 4 SWS (60 h) 150 h 

Leistungspunkte für Modul 7 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Häufigkeit des Angebots 

(Turnus) 

Jährlich 

Exemplarische Inhalte Die Vorlesung vertieft einerseits diagnostische Modelle und Methoden 

und andererseits forschungsmethodische Grundlagen und 

Anwendungen. 

Lernziele In Bezug auf die o. g. Inhalte sollen die Studierenden lernen, 

psychodiagnostische Verfahren nach aktuellen testtheoretischen 

Modellen zu entwickeln und zu bewerten. Ferner sollen die 

Studierenden dazu befähigt werden, systematisch Verlaufs- und 

Veränderungsprozesse erheben und beurteilen zu können. Insgesamt 

sollen die Studierenden die Grenzen der eigenen diagnostischen 

Kompetenz und Urteilsfähigkeit erkennen und, soweit notwendig, 

Maßnahmen zur eigenen Unterstützung einleiten. 

Schlüsselkompetenzen Lesen und kritische Reflexion theoretischer Darstellungen und empiri-

scher Befunde; Planung und Durchführung empirischer Untersuchun-

gen; Auswertung empirischer Untersuchungen  

Studienleistungen Regelmäßige Teilnahme an dem Seminar, in dem ein Referat, ggf. mit 

schriftlicher Ausarbeitung, zu halten ist oder eine vergleichbare 

Leistung erbracht werden muss, nach Festlegung durch die*den 

Dozent*in.  

Prüfungsleistungen Die Inhalte der Vorlesung werden mit einer Klausur, einer mündlichen 

Prüfung oder einer Multiple Choice-Klausur nach Festlegung durch 

die*den Prüfer*in abgeprüft. Die Prüfungsform wird zu Beginn der 

Vorlesung bekannt gegeben.  

Prüfungsanforderungen Die durch das gesamte Modul zu vermittelnden Qualifikationen 

werden geprüft. 

Berechnung der Modulnote Die Modulnote berechnet sich gemäß den Angaben in Teil 1 § 10 (3) 

dieser Ordnung. 

Bestehensregel für das 

Modul 

Die Bestehensregel für das Modul erschließt sich gemäß den Angaben 

in Teil 1 § 10 (5) dieser Ordnung. 

Modul beschließendes 

Gremium 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Humanwissenschaften 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudium Psychologie: Schwerpunkt Klinische Psychologie und 

Psychotherapie 

Masterstudium Psychologie: Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie 

Art des Moduls (Pflicht-, 

Wahlpflicht-, Wahlmodul) 

Pflichtmodul 

  


